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Der Fachbereichsrat 8 - Sozialwissenschaften der Universität Bremen hat auf seiner Sitzung am 
03.11.2010 die folgende Satzung beschlossen:

 

 

Satzung der Wissenschaftlichen Einrichtung (WE) 
„Zentrum für die Didaktiken der Sozialwissenschaften (ZeDiS)“

§ 1

Rechtsstellung

Das Zentrum für die Didaktiken der Sozialwissenschaften (ZeDiS) ist eine Wissenschaftliche Einrichtung 
(WE) der Universität Bremen gemäß § 92 Abs. 1 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG), die ihre 
Aufgaben in Verantwortung gegenüber dem Fachbereich 8 - Sozialwissenschaften erfüllt.

 

§ 2

Aufgaben

(1) Die Aufgabe des Zentrums ist die Planung, Entwicklung und Durchführung von Projekten zur 
Koordinierung und Unterstützung der Fachdidaktiken Geschichte, Geographie und Politikwissenschaft in 
fächerübergreifender Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. Die Projektarbeit vollzieht sich auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Didaktikzentren und Arbeitsgruppen in Deutschland und im Ausland.

(2) Die Aufgaben des ZeDiS sind insbesondere:

• Initiierung und Begleitung empirischer Forschungsvorhaben im Bereich der 
sozialwissenschaftlichen Lehr-Lern-Forschung 

• Durchführung von wissenschaftlichen Kolloquien, Workshops und Fachtagungen 

• Einwerbung von Drittmitteln zur Didaktikforschung 

• Sicherung der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch 
gemeinsame Angebote im Bereich der Methoden der fachdidaktischen Forschung und 
Koordination der forschungsorientierten Seminare aus den beteiligten Fachdidaktiken 
einschließlich der aktiven Mitwirkung an einem Graduiertenzentrum für Didaktik

● Aufbau eines inneruniversitären Netzwerkes zur Didaktikforschung 

• Integration in die nationale und internationale Didaktikforschung

● Ausbau der Kooperation mit Schulen, anderen an der Lehrerausbildung beteiligten Institutionen 
und außerschulischen Bildungsträgern .u. a. durch regelmäßige unterrichtsrelevante Angebote an 
die schulische Praxis 

● Abstimmung in Angelegenheiten der Verbesserung der Studienorganisation und Förderung 
innovativer Lehre, die das Lehramtsstudium und insbesondere die fachdidaktischen Anteile in den 
beteiligten Fächern betreffen. 

Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011

 231



• Mitwirkung an der Koordinierung der Entwicklung von Instrumenten für die Lehramtsausbildung in 
Hinblick auf die Anforderungen der Schulpraxis im Lande Bremen

• Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen im  regionalen und überregionalen Bereich 
• Gutachterliche Tätigkeiten. 

 

§ 3

Mitgliedschaft

(1) Mitglieder sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im ZeDiS

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Privatdozentinnen und Privatdozenten

2. wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen

3. sonstigen Mitarbeiter/innen

4. Stipendiaten/innen und Doktorand/innen, soweit sie nicht Mitglieder nach Nr. 2 sind

(2) Mitglieder des ZeDiS können ferner sein

1. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Ruhestand

2. Gastwissenschaftler/innen gemäß § 5 Abs. 4 BremHG sowie Expertinnen und Experten 
für die Dauer ihrer Tätigkeit im Didaktikzentrum  

3. Außeruniversitäre Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner.

(3) Die Mitgliedschaft im ZeDiS zu den Ziffern 1 und 2 setzt mindestens den Abschluss (MA) einer 
wissenschaftlichen Hochschule in einem der Arbeitsgebiete (einschlägiges Fach) des Zentrums voraus. 
Ferner setzt die Mitgliedschaft die Zugehörigkeit zum Zentrum sowie die aktive Mitarbeit in einem der 
Projekte oder in einer Infrastruktureinrichtung des Zentrums voraus. Über die Mitgliedschaft gemäß 
Absatz 2 entscheidet die Mitgliederversammlung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die als neue 
Mitglieder aufgenommen werden wollen, richten einen entsprechenden schriftlichen Antrag an den 
Vorstand, der eine Entscheidung in der Mitgliederversammlung herbeiführt. Für Mitglieder gemäß 
Absatz 2 wird die Mitgliedschaft in der Regel für drei Jahre vergeben, wenn die übrigen Voraussetzungen 
erfüllt sind; eine Verlängerung ist möglich.

(4) Die mitgliedschaftlichen Rechte sowie die Lehrverpflichtungen der Mitglieder des ZeDiS in den 
Fachbereichen und Instituten, denen sie zugeordnet sind, bleiben unberührt. Gleiches gilt für die 
Nutzungsrechte an der Infrastruktur der einzelnen Institute, denen die Mitglieder des Zentrums 
angehören.

(5) Die Mitgliedschaft im ZeDiS endet, wenn ein Mitglied eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
nicht mehr erfüllt oder seinen Austritt aus dem Zentrum dem Vorstand schriftlich mitteilt. Das Entfallen der 
Voraussetzungen stellt die Mitgliederversammlung auf schriftlichen Vorschlag des Vorstandes durch einen 
Beschluss fest. Mit dem Beschluss bzw. der Mitteilung gemäß Satz 1 endet für das ausscheidende 
Mitglied die Möglichkeit, die dem Zentrum zur Verfügung gestellten Ressourcen zu nutzen. 
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§ 4

Organe

Die Organe des ZeDiS sind

1. die Mitgliederversammlung

2. der Vorstand

3. der Sprecher / die Sprecherin

 

§ 5

Mitgliederversammlung

(1) Der Mitgliederversammlung gehören die Mitglieder gemäß § 3 an. 

(2) Die Mitgliederversammlung des Zentrums beschließt über die Fragen der Organisation und der 
Aufgabenstellung des Zentrums, insbesondere über

• grundlegenden Strategien des ZeDiS und Empfehlungen für den Vorstand, 
• Erörterung der und ggf. Beschlussfassung über die grundsätzlichen Fragen der Organisation und 

der Arbeit des ZeDiS, des Haushalts, des Forschungsprogramms und gemeinsam zu 
bearbeitender Probleme,

• Beratung und ggf. Entscheidung über die Aufnahme neuer Forschungsvorhaben des Zentrums 
• Beratung und Entscheidung über die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern nach § 3 

Abs. 2,
• Planung von Veranstaltung wie Kolloquien, Workshops und Tagungen,
• Änderungsvorschläge bezüglich der Satzung,
• Beratung des Rechenschaftsberichtes der Sprecherin/des Sprechers.

(3) Die Mitgliederversammlung tritt in der Regel einmal im Semester zusammen.

(4) Entscheidungen der Mitgliederversammlung, welche die Forschung unmittelbar berühren, bedürfen der 
Mehrheit der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer gemäß § 3 Abs. 1; die sonstigen Mitarbeiter/innen 
haben nur beratende Stimme. 

(5) Mitglieder gemäß § 3 Abs. 2 haben in der Mitgliederversammlung beratende Stimme.

 

§ 6

Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Sprecher / der Sprecherin, der stellvertretenden 
Sprecherin / des stellvertretenden Sprechers, die beide Hochschullehrer/innen der Universität Bremen 
sein müssen und einem Mitglied aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, die jeweils für 
eine Amtszeit von drei Jahren von den im Zentrum tätigen Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 1 gewählt werden. 
Eine Wiederwahl ist möglich. Sollte in der Gründungsphase des Zentrums lediglich ein/e 
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Hochschullehrer/in als Sprecher/in zur Verfügung stehen, so ist diese/r als Vorstandssprecher/in zu 
wählen und ein/e wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in als Stellvertreter/in. Die Gründungsphase des 
Zentrums ist mit Inkrafttreten dieser Satzung auf drei Jahre befristet. 

(2) Der Vorstand entscheidet über das Forschungsprogramm des ZeDiS.

(3) Der Vorstand koordiniert das wissenschaftliche Arbeitsprogramm und erstellt einen Tätigkeitsbericht. 
Er hat dabei die Vorschläge der Mitgliederversammlung zu berücksichtigen.

(4) Der Vorstand bereitet die Beiratssitzungen vor und kann sich eine Geschäftsordnung geben..

 

§ 7

Die Sprecherin / der Sprecher

(1) Eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschullehrer des Vorstands wird für die Dauer von drei Jahren zur 
Sprecherin bzw. zum Sprecher von den im Zentrum tätigen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 
gewählt. Sie / er muss hauptberufliche/r Mitarbeiter/in der Universität Bremen sein. Eine Wiederwahl ist 
zulässig.

(2) Die Sprecherin bzw. des Sprecher leitet das Zentrum gemäß § 92 Abs. 1 BremHG. Sie / er vertritt die 
Belange der ZeDiS nach außen. Darüber hinaus berichtet die Sprecherin bzw. der Sprecher regelmäßig 
auf den Arbeitstreffen des Zentrums und mindestens einmal im Semester der Mitgliederversammlung über 
die Führung der laufenden Geschäfte und die Entwicklung des Zentrums.

 

§ 8

Beirat

(1) Der Beirat des ZeDiS besteht aus Persönlichkeiten, die im überregionalen Zusammenhang 
Forschungsaktivitäten des Zentrums einschätzen und Impulse zur Weiterentwicklung des 
Forschungszentrums geben können. Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag des Vorstands vom 
Dekanat des FB 08 für die Dauer von zwei Jahren bestellt. Eine Wiederbestellung ist möglich, in der 
Regel sollte die Mitgliedschaft im Beirat auf zwei Amtsperioden begrenzt sein. Mitglieder des Zentrums 
können nicht zugleich Mitglieder des Beirats sein.

(2) Der Beirat berät den Vorstand bei der Aufstellung und Durchführung des wissenschaftlichen 
Arbeitsprogramms und gibt hierzu Empfehlungen ab. Er nimmt zu den Ergebnissen von 
Forschungsprojekten Stellung. Er berät die zuständigen Organe der Universität und vermittelt in 
Konflikten, die die Aufgabenerfüllung des Forschungszentrums beeinträchtigen können. 

(3) Der Beirat tritt auf Einladung des Vorstands des ZeDiS mindestens einmal jährlich zusammen.
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§ 9

Evaluation

In Abständen von drei Jahren nimmt der Beirat auf der Grundlage eines Forschungsberichtes, der 
zugleich die Forschungsperspektiven enthält, eine Bewertung der Arbeit des ZeDiS vor und berichtet dem 
Fachbereichsrat. Er spricht Empfehlungen für die Fortführung der Arbeit aus und stellt die Entwicklungen 
und Erfolge sowie Schlussfolgerungen für Verbesserungen und strategische Planungen im Sinne eines 
Qualitätsmanagements gemäß § 69 i. V. m. § 92 Abs. 1, Satz 2 BremHG dar.

 

§ 10

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Genehmigung durch den Rektor in Kraft.

 

Genehmigt durch den Rektor am 14.07.2011.
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Das Dekanat des Fachbereichs 3 – Mathematik und Informatik – der Universität Bremen hat der Bildung 
des u. g. Instituts gemäß § 89 i. V. m. § 91 Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) am 06.07.2011 
zugestimmt. 

Satzung des Instituts für Algebra, Geometrie, Topologie und deren 
Anwendungen (ALTA) im Fachbereich 3 der Universität Bremen  

§ 1  Ziele und Aufgaben des Instituts für Algebra, Geometrie, Topologie und deren 
Anwendungen (ALTA)1

(1) Ziel des Instituts ist die Vertretung und Stärkung von Algebra, Geometrie, Topologie und 
deren Anwendungen am Fachbereich 3, an der Universität Bremen und im Bremer Raum in 
Angelegenheiten der Lehre, der Forschung und der Nachwuchsförderung sowie in der 
Öffentlichkeitsarbeit.

(2) Das Institut koordiniert das Lehrangebot der beteiligten Hochschullehrer und Dozenten2 und 
sorgt insbesondere für ein breites und abgestimmtes Angebot an Veranstaltungen für 
fortgeschrittene Studierende in Algebra, Geometrie, Topologie und angrenzenden Bereichen. 
Durch forschungsorientierte Veranstaltungen für Doktorierende und Masterstudierende wird der 
nahtlose und ressourcenbewusste Übergang von der Studierenden- zur Nachwuchsförderung 
gesichert.

(3) Zum Forschungsprofil des Instituts gehört neben der Grundlagenforschung in Algebra, 
Geometrie und Topologie das Studium ihrer Anwendungen in der Informatik und den 
Lebenswissenschaften. Anwendungen in anderen Naturwissenschaften und der Industrie sind 
eine Entwicklungsperspektive. Die Institutsmitglieder stimmen ihre Forschungsvorhaben 
untereinander ab und bemühen sich um gemeinsame Drittmittelanträge. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dem Aufbau von interdisziplinären Kooperationen innerhalb der Universität, 
sowie auf nationaler und internationaler Ebene. Ziel ist die Schaffung eines lebendigen 
Forschungsumfelds, welches die Universität Bremen als Forschungsstätte in den genannten 
Bereichen international sichtbar positioniert und als Ausbildungsstätte für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs attraktiv macht.   

(4) Das Institut bemüht sich in der Stadt Bremen und in ihrem Umfeld um eine nachhaltige 
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch Vorträge, sowie durch den Kontakt zu Schulen und 
Kultureinrichtungen.  

                                                            
1 Im Folgenden als Institut bezeichnet. 

2 Hier und an entsprechenden Stellen sind Funktionsbezeichnungen als auf Frauen und Männer gleichermaßen 
bezogen zu verstehen. 
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§ 2  Rechtsstellung des Instituts 

Das Institut für Algebra, Geometrie, Topologie und ihre Anwendungen ist ein Institut im Sinne des 
§91 BremHG.

§ 3  Mitglieder des Instituts 

(1) Vollmitglieder des Instituts 

Vollmitglieder des Instituts sind Hochschullehrer des Fachbereichs 3 sowie promovierte 
Wissenschaftler des Fachbereichs 3 in herausgehobener Position, zu deren Dienstaufgaben die 
selbständige Forschung gehört, jeweils für die Dauer ihrer Zuordnung zum Institut. Über die 
Aufnahme von Vollmitgliedern in das Institut entscheidet die Institutsleitung. Dabei ist 
Einstimmigkeit erforderlich.  

(2) Mitarbeiter des Instituts  

Wissenschaftliche Mitarbeiter der Arbeitsgruppen, deren Leiter Vollmitglieder im Institut sind, sind 
Mitarbeiter des Instituts.  

(3) Assoziierte Mitglieder des Instituts  

Hochschullehrer des Fachbereichs 3 sowie promovierte Wissenschaftler des Fachbereichs 3 in 
herausgehobener Position im Sinne von §3 (1), die in anderen Zentren oder Instituten des 
Fachbereichs tätig sind, sowie pensionierte Hochschullehrer des Fachbereichs 3 können als 
assoziierte Mitglieder am Institutsgeschehen mitwirken. In besonderen Fällen können auch 
Hochschullehrer und promovierte Wissenschaftler aus anderen Fachbereichen der Universität 
Bremen als assoziierte Mitglieder aufgenommen werden. Über die Aufnahme assoziierter 
Mitglieder entscheidet die Institutsleitung. Dabei ist Einstimmigkeit erforderlich. Assoziierte 
Mitglieder des Instituts haben kein Stimmrecht. Sie nehmen an Institutssitzungen mit beratender 
Stimme teil. 

(4) Ein Ausscheiden aus dem Institut ist jederzeit auf eigenen Antrag möglich. 

§ 4  Leitung des Instituts 

(1) Die Gründungsmitglieder des Instituts übernehmen gemeinsam die Institutsleitung. 
Entscheidungen werden einstimmig getroffen. 

(2) Der Institutsleitung obliegt die Führung der laufenden Geschäfte, die Einladung zu Sitzungen 
und die Vertretung des Instituts innerhalb des Fachbereichs und gegenüber der 
Universitätsleitung.
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§ 5  Sach- und Personalmittel

Die Vollmitglieder bringen ihre Sach- und Personalmittel in das Institut ein. Die Institutsleitung 
entscheidet über deren Verwendung sowie über die Verwendung eingeworbener Drittmittel und 
von Mitteln, die dem Institut aus zentralen Mitteln zugewiesen werden.  

§ 6  Evaluation 

In Abständen von drei Jahren nimmt das Dekanat des FB 03 auf der Grundlage eines 
Forschungsberichtes, der zugleich die Forschungsperspektiven enthält, eine Bewertung der 
Arbeit des Instituts ALTA vor. Es spricht Empfehlungen für die Fortführung der Arbeit aus und 
stellt die Entwicklungen und Erfolge sowie Schlussfolgerungen für Verbesserungen und 
strategische Planungen i. S. eines Qualitätsmanagements gem. § 69 BremHG dar 

.

§ 7  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Genehmigung durch den Rektor in Kraft. 

Genehmigt durch den Rektor am 14.07.2011. 

Anlage:

Die Gründungsmitglieder des Instituts sind: 

Prof. Dr. Eva-Maria Feichtner (emf@math.uni-bremen.de) 
Prof. Dr. Dmitry Feichtner-Kozlov (dfk@math.uni-bremen.de) 
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Der Akademische Senat der Universität Bremen hat gemäß § 3 Abs. 1 des Bremisches Hochschulgesetzes 
(BremHG) in der Neufassung vom 9.5.2007 (BremGBl. 339) auf seiner Sitzung am 28.5.2008 die folgende 
Grundordnung beschlossen: 

Grundordnung 

der Universität Bremen 
vom 28.5.20081

Inhaltsübersicht:

I. Abschnitt:  Grundsatz 

§ 1 Grundsatz 

II. Abschnitt:  Zentrale Organe und Gremien 

§ 2 Akademischer Senat 
§ 3 Zentrale Kommission für Frauenfragen / Zentrale Frauenbeauftragte 

III. Abschnitt:  Fachbereiche 

§ 4 Fachbereichsrat 
§ 5 Berufungsverfahren 
§ 6  Studienkommissionen 
§ 7 Studienordnungen 
§ 8 Dezentrale Frauenbeauftragte 

IV. Abschnitt:  Verfahrensregeln 

§ 9 Anwendung des AGG 
§ 10 Verfahrensgrundsätze 
§ 11 Beschlüsse 
§ 12 Geschäftsordnung 
§ 13 Wahlen 
§ 14 Veröffentlichung von Satzungen 

V. Abschnitt:  Schlussbestimmungen 

§ 15 Änderung der Grundordnung 
§ 16 In-Kraft-Treten 

                                                
1  Einschl. der durch den Akademischen Senat beschlossenen Änderungen vom 13.07.2011 
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I. Abschnitt  -  Grundsatz 

§ 1 

Grundsatz 

Die Grundordnung der Universität Bremen regelt in Ergänzung des Bremischen Hochschulgesetzes 
(BremHG) Aufgaben, Kompetenzen, Verfahren und Organisation der zentralen und dezentralen Orga-
ne der Universität. 

II. Abschnitt  -  Zentrale Organe und Gremien 

§ 2 

Akademischer Senat 

 (1) Der Akademische Senat hat neben den ihm durch das Hochschulgesetz zugewiesenen insbe-
sondere folgende Aufgaben: 
1. Beschlussfassung über die allgemeinen Teile von Prüfungsordnungen sowie fachbereichsüber-

greifende Angelegenheiten der Lehre (z. B. general studies) 
2. Beschlussfassung über die von der Universität zu vergebenden Doktorgrade 
3. Beschlussfassung über die Habilitationsordnung 
4. Beschlussfassung über Haushaltsgrundsätze 
5. Stellungnahme zur Haushalts- und Stellenplanung sowie zu erheblichen Abweichungen von 

dieser Planung 
6. Beschlussfassung über die zentrale Forschungsplanung und die Grundsätze der zentralen For-

schungsförderung. 
Sofern das Rektorat von der Stellungnahme gemäß Ziffer 5 in erheblichem Maße abweicht, hat es 
dies gegenüber dem Akademischen Senat zu begründen. 

 (2) Der Akademische Senat besteht aus 17 Vertreter/inne/n der Gruppen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 
bis 4 BremHG im Verhältnis 7:4:4:2 und fünf Vertretern der Dekane/Dekaninnen. Die Dekane/ Deka-
ninnen können nur durch andere Dekane/Dekaninnen vertreten werden. 

 (3) Der Akademische Senat kann zentrale Kommissionen zu seiner Beratung einsetzen, insbe-
sondere 
 AS-Kommission für den Haushalt 
 AS-Kommission für die Forschung 
 AS-Kommission für Lehre und Studium. 

 (4) Werden einer Kommission oder einem Ausschuss durch Beschluss des Akademischen Se-
nats oder allgemein durch Satzung Entscheidungsbefugnisse übertragen, die die Lehre betreffen, 
müssen die Hochschullehrer/innen über mindestens die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die 
die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Hochschullehrer/inne/n 
unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen verfügen. Das gilt nicht in Angelegenheiten der 
Bewertung der Lehre.  

§ 3 

Zentrale Kommission für Frauenfragen / Zentrale Frauenbeauftragte 

 (1) Die zentrale Kommission für Frauenfragen und die zentrale Frauenbeauftragte unterstützen 
die Universität gemäß § 4 Abs. 2 und § 6 BremHG bei allen Gleichstellungsmaßnahmen und wirken 
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3

insbesondere bei der Struktur- und Entwicklungsplanung sowie bei Personalentscheidungen des wis-
senschaftlichen Personals mit. Sie erstellen für das Rektorat und den Akademischen Senat Vor-
schläge für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Erreichung von allgemeiner Gleichbehandlung und 
Geschlechtergerechtigkeit. 

 (2) Der Zentralen Frauenbeauftragten steht das Beanstandungsrecht gemäß § 6 Abs. 4 BremHG 
zu. 

III. Abschnitt  -  Fachbereiche 

§ 4 
Fachbereichsrat 

 (1) Der Fachbereichsrat hat neben den ihm durch das Hochschulgesetz zugewiesene insbeson-
dere folgende Aufgaben: 
1. Durchführung von Berufungsverfahren und Bildung von Berufungskommissionen nach Maßga-

be der Berufungsordnung 
2. Stellungnahme zum Bericht des Dekanats zu Haushaltsplänen des Fachbereichs 
3. Stellungnahme zu Anträgen auf Einrichtung und Schließung von Instituten gemäß § 91 

BremHG
4. Beschlussfassung über Studienordnungen 
5. Beschlussfassung über Haushaltsgrundsätze des Fachbereichs 
6. Stellungnahme zur Haushalts- und Stellenplanung des Fachbereichs sowie zu erheblichen Ab-

weichungen von der Planung. 
Weicht das Dekanat / der Dekan / die Dekanin von den Stellungnahmen gemäß Ziffer 2, 3 oder 6 in 
erheblichem Maße abweicht, soll dies gegenüber dem Fachbereichsrat begründet werden. 

 (2) Der Fachbereichsrat besteht aus 13 Vertreter/inne/n der Gruppen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
bis 4 BremHG im Verhältnis 7:2:2:2. Der Fachbereichsrat kann durch einstimmigen Beschluss aller 
Mitglieder ab der kommenden Amtsperiode eine kleinere Zusammensetzung im Rahmen des Modells 
nach Satz 1 beschließen; die Zahl der Vertreter/innen der Gruppe nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 muss 
um eins höher sein als die Summe der Vertreter/innen der übrigen Gruppen. 

 (3) Fachbereiche können durch vom Fachbereichsrat zu beschließende Satzung die Einrichtung 
von fachlichen Untergliederungen des Fachbereichs regeln. In den dazu vorgesehenen Gremien müs-
sen alle Mitgliedergruppen angemessen vertreten sein. Werden einem Gremium Aufgaben des Fach-
bereichsrats übertragen, gilt Absatz 2 entsprechend. 

 (4) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 5 

Berufungsverfahren 

Berufungsverfahren werden vom Fachbereich durchgeführt. Für die Durchführung setzt der Fachbe-
reichsrat eine Berufungskommission ein. Das Nähere regelt die vom Akademischen Senat beschlos-
sene Berufungsordnung. 
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§ 6 

Studienkommissionen 

 (1) Zur Mitwirkung bei einzelnen oder aller Aufgaben nach § 90 BremHG sowie bei weiteren Auf-
gaben kann der Fachbereichsrat die Einsetzung einer oder mehrerer Studienkommissionen be-
schließen. Studienkommissionen können für einen oder mehrere Studiengänge des Fachbereichs 
zuständig sein. Die Einsetzung gilt für die Dauer der Wahlperiode des Fachbereichs. 

 (2) Aufgrund einvernehmlicher Entscheidung von zwei oder mehreren Fachbereichsräten können 
fachbereichsübergreifende Studienkommissionen eingerichtet werden. 

 (3) Studienkommissionen sind einzurichten, wenn die Vertreter/innen der Studierenden dies be-
antragen. Dies gilt nicht in Fachbereichen, deren Lehre durch Institute organisiert wird; den Studieren-
den sind jedoch gleichwertige Mitwirkungsrechte wie in Studienkommissionen einzuräumen. 

 (4) Studienkommissionen gehören je zur Hälfte Mitglieder des Fachbereichs gemäß § 5 Abs. 3 
BremHG Nr. 1 und 2 einerseits sowie Nr. 3 andererseits an sowie der Studiendekan/die Studiendeka-
nin oder ein/e von diesen benannte/r Vertreter/in ohne Stimmrecht. 

 (5) Ist keine Studienkommission eingerichtet, ist den Studierenden des Fachbereichs Gelegenheit 
zu geben, zu Entwürfen von Prüfungsordnungen und Studienordnungen Stellung zu nehmen. Die 
Studierenden sind darüber hinaus an der Planung des Lehrangebots und der Maßnahmen im Rahmen 
des Qualitätsmanagements zu beteiligen. 

§ 7 

Studienordnungen 

Die Fachbereiche können Studienordnungen beschließen. Sie werden vom Fachbereichsrat im Be-
nehmen mit dem Studiendekan/der Studiendekanin, möglichst auf der Grundlage eines Vorschlags 
des Studiendekans/der Studiendekanin, beschlossen. Hat der Fachbereich eine Studienkommission 
eingerichtet, ist dieser vor der Beschlussfassung im Fachbereichsrat Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Ist dies nicht der Fall, ist vor der Beschlussfassung den Studierenden Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 

§ 8 

Dezentrale Frauenbeauftragte 

 (1) In den Fachbereichen und anderen Organisationseinheiten werden dezentrale Frauenbeauf-
tragte aus dem Kreis der weiblichen Mitglieder gemäß § 5 Abs. 3 BremHG gewählt. 

 (2) Für die dezentralen Frauenbeauftragten gilt das Beteiligungsrecht nach § 6 Abs. 6 BremHG 
entsprechend.  

IV. Abschnitt  -  Verfahrensregeln 

§ 9 

Entsprechende Anwendung des Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetzes 

Die Regelungen des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes finden auf Studierende, Angehörige und 
Stipendiat/inn/en der Universität entsprechende Anwendung. Das Verfahren für Fälle von Benach-
teiligung und Diskriminierung regelt der Rektor/die Rektorin entsprechend den für Beschäftigte gelten-
den Regelungen.  

Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011

 244



5

§ 10 

Verfahrensgrundsätze 

 (1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung ist Recht und Pflicht der Mitglieder der Universität und 
der ihnen gleichgestellten Personen. Verpflichtungen aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis bleiben 
unberührt. 

 (2) Die Mitglieder eines Gremiums sind an Weisungen nicht gebunden. Sie nehmen an der Bera-
tung und Entscheidung von Angelegenheiten nicht teil, wenn diese ihnen selbst oder nahen Angehöri-
gen einen besonderen persönlichen Vorteil oder Nachteil bringen können. Satz 2 gilt entsprechend, 
wenn durch die Entscheidungen im Einzelfall, die Personal- und Haushaltsangelegenheiten berühren, 
der Aufgabenbereich eines Gremienmitglieds unmittelbar betroffen ist. 

 (3) Die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwal-
tung nicht benachteiligt werden. Gewählte Mitglieder des Akademischen Senats und der Fachbe-
reichsräte, die einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, können wegen ihrer Tätigkeit in den Gre-
mien der Selbstverwaltung nicht gekündigt oder gegen ihren Willen abgeordnet oder versetzt werden. 
Dies gilt entsprechend für Frauenbeauftragte nach § 6 BremHG. 

 (4) Mitgliedern von Gremien ist auf ihr Verlangen Auskunft über alle in die Zuständigkeit des je-
weiligen Gremiums fallenden Angelegenheiten von der zuständigen Verwaltungsstelle der Universität 
Bremen und von den für die Leitung des jeweiligen Gremiums Verantwortlichen zu erteilen. 

§ 11 

Beschlüsse 

 (1) Gremien sind beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und die 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist ein Gremium nicht beschlussfähig, kann 
der Sprecher/die Sprecherin des Gremiums nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit zur Behand-
lung desselben Gegenstandes eine zweite Sitzung einberufen, in der das Gremium in jedem Fall be-
schlussfähig ist; bei der Einladung zu dieser Sitzung ist hierauf hinzuweisen. 

 (2) Haben einzelne Gruppen oder Gremien nicht gewählt oder üben gewählte Vertreter /innen ihr 
Amt dauernd nicht aus, so werden ihre Sitze bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht mitge-
rechnet. 

 (3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit 
durch Gesetz nicht eine größere Mehrheit vorgesehen ist; Stimmenthaltungen bleiben unberücksich-
tigt. 

 (4) Entscheidungen, die Lehre, Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Beru-
fung von Hochschullehrer/inne/n unmittelbar berühren, bedürfen außer der Mehrheit der Stimmen des 
Gremiums auch der Mehrheit der Stimmen der dem Gremium angehörenden Hochschullehrer. Bei 
Berufungsvorschlägen ist der Vorschlag der Mehrheit des Gremiums als weiterer Vorschlag vorzule-
gen. Satz 1 gilt nicht für Entscheidungen zur Bewertung der Lehre. 

 (5) Gegen Beschlüsse kann eine Minderheit der Mitglieder des Gremiums, die über ein Drittel der 
Stimmen verfügt, innerhalb von drei Arbeitstagen Gegenvorstellungen erheben. Die Mehrheit der Mit-
glieder des Gremiums kann beschließen, bei Vorliegen von Gegenvorstellungen einmalig eine weitere 
Befassung in der nächsten Sitzung des Gremiums vorzusehen. 

 (6) Entscheidungen über Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung. 
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§ 12 

Geschäftsordnung 

Das Nähere zu den §§ 10 und 11 regelt der Akademische Senat in der Allgemeinen Geschäfts-
ordnung. Gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 BremHG von den Gremien beschlossene Regelungen bedürfen 
der Genehmigung durch den Rektor/die Rektorin. 

§ 13 

Wahlen 

 (1) Aktives und passives Wahlrecht zu Gremien der Universität haben nur Mitglieder der Universi-
tät und Mitgliedern Gleichgestellte im Umfang der Gleichstellung. 

 (2) Mitglieder des Rektorats können nicht Mitglied des Akademischen Senats, eines Fachbe-
reichsrates oder eines Dekanats sein. Mitglieder eines Dekanats können nicht Mitglied des Rates 
desselben Fachbereiches sein. Mitglieder des Personalrates sowie Nachrücker/innen und Vertreter/-
innen können nicht Mitglieder des Rektorats oder eines Dekanats sein. 

 (3) Niemand kann in mehr als einer Gruppe und in mehr als einem Fachbereich wählen und ge-
wählt werden.  
 (4) In den Gremien sollen Frauen und Männer angemessen vertreten sein. Ist ein Geschlecht in 
einem Gremium unterrepräsentiert, ist darauf hinzuwirken, dass es stärker vertreten wird. Eine Vertre-
tung beider Geschlechter mit jeweils mindestens 40% pro Statusgruppe wird für alle Gremien der 
Selbstverwaltung angestrebt. 

 (5) Die Vertreter/innen der Dekane/Dekaninnen im Akademischen Senat werden von den De-
kan/inn/en nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl gewählt. 

 (6) Für die Wahlen zum Akademischen Senat und für die Fachbereichsräte muss die Stimmab-
gabe an mindestens zwei Arbeitstagen innerhalb der Veranstaltungszeit möglich sein; Briefwahl ist zu 
gewährleisten. 

 (7) Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sowie die Wahlprüfung sind in der Wahlord-
nung zu regeln. 

§ 14 

Veröffentlichung von Satzungen 

Der Rektor gibt die Amtlichen Mitteilungen der Universität heraus. Darin sind Satzungen und andere 
Rechtsvorschriften der Universität zu veröffentlichen. Soweit Satzungen keine Regelung über das In-
Kraft-Treten enthalten, treten sie am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen in 
Kraft.

V. Abschnitt  -  Schlussbestimmungen 

§ 15 

Änderung der Grundordnung 

Für die Änderung der Grundordnung gilt § 3 BremHG. 
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§ 16 

In-Kraft-Treten 

 (1) Diese Grundordnung tritt mit der Genehmigung durch die Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft gemäß § 110 Abs. 1 BremHG in Kraft. 

 (2) Die Amtszeit der bei In-Kraft-Treten dieser Grundordnung amtierenden Gremien wird durch 
das In-Kraft-Treten nicht berührt. 

        Genehmigt am 13.04.2011   
        Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft  
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Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 8 hat auf seiner Sitzung am 22. Juni 2011 gemäß § 87 

Nr. 2 BremHG die folgende Ordnung beschlossen: 

Promotionsordnung
der Universität Bremen für die Verleihung des Grades Dr. rer. nat. im Fachbereich 8 

vom 22. Juni 2011 

Gliederung 

§   1 Zweck der Promotion und Doktorgrad 

§   2 Promotionsausschuss 

§   3 Widerspruchsverfahren 

§   4 Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand 

§   5 Antrag auf Zulassung zur Promotion 

§   6 Dissertation 

§   7 Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion 

§   8 Begutachtung der Dissertation und Zulassung zum Kolloquium 

§   9 Prüfungsausschuss und Kolloquium 

§ 10 Entscheidung über die Promotion 

§ 11 Ungültigkeit der Promotionsleistungen 

§ 12 Veröffentlichung der Dissertation 

§ 13 Führung und Aberkennung des Doktorgrades 

§ 13a Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Universität 

§ 14 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Rechte und Pflichten der Beteiligten 

§ 15 Schluss- und Übergangsbestimmungen 
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§ 1 
Zweck der Promotion und Doktorgrad

(1) Die Universität Bremen verleiht aufgrund der abgeschlossenen Promotion den Grad des 
Doktors bzw. der Doktorin der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) durch den Fachbereich 8.  

(2) Für jedes Arbeitsgebiet des Faches Geographie, das in Lehre und Forschung natur-
wissenschaftlich ausgerichtet ist, ist die Promotion zu ermöglichen. Im Zweifelsfall entscheidet der 
Fachbereichsrat nach Anhörung des Promotionsausschusses. 

(3) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu selbständiger vertiefter wissen-
schaftlicher Arbeit. 

§ 2 
Promotionsausschuss

(1) Für den gemäß § 1 zu verleihenden Doktorgrad wird vom Fachbereichsrat ein Promotions-
ausschuss eingesetzt. Dieser bearbeitet alle mit dem Promotionsverfahren zusammenhängenden 
Fragen. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Promotionsordnung eingehalten werden. 

(2) Der Promotionsausschuss setzt sich zusammen aus: 

• zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer des Fachs Geographie mit Schwerpunkt 
Physische Geographie, 

• einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer aus dem Fach Geographie oder einem 
anderen naturwissenschaftlichen Fach, 

• einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. einem wissenschaftlichem Mitarbeiter des Fachs 
Geographie mit Schwerpunkt Physische Geographie, 

• einer Studentin bzw. einem Studenten des Fachs Geographie mit Schwerpunkt Physische 
Geographie.

(3) Der Promotionsausschuss wählt aus seiner Mitte ein Mitglied nach Abs. 2 Nr. 1 zur bzw. zum 
Vorsitzenden sowie ein weiteres professorales Mitglied als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter. Die 
bzw. der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Promotionsausschusses. 

§ 3 
Widerspruchsverfahren

(1) Über Widersprüche gegen Entscheidungen des Promotionsausschusses entscheidet der 
Widerspruchsausschuss.

(2) Der Widerspruchsausschuss wird vom Akademischen Senat eingesetzt. Ihm gehören an 

• drei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer, 
• eine wissenschaftliche oder sonstige Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher oder sonstiger 

Mitarbeiter und 
• eine Studentin bzw. ein Student. 
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§ 4
Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand

(1) Der Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand ist an den Promotionsausschuss zu 
richten. Dem Antrag sind, soweit vorhanden, die nach § 5 Abs. 1 erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. Über den Antrag ist innerhalb von sechs Wochen nach Eingang zu entscheiden. 

(2) Die Wahl des Gegenstandes der Dissertation ist der Bewerberin bzw. dem Bewerber im 
Rahmen des § 1 Abs. 2 freigestellt. Sie bzw. er hat in dem Antrag die Problemstellung der 
geplanten Arbeit im Hinblick auf die Erfordernisse des § 6 Abs. 1 darzulegen. 

(3) Doktorandinnen bzw. Doktoranden sind wissenschaftlich zu betreuen; zur Betreuerin bzw. zum 
Betreuer ist im Einvernehmen mit der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller und der Betreuerin 
bzw. dem Betreuer eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschullehrer der Universität Bremen oder 
ein hauptamtlich an der Universität Bremen tätiger habilitierter Wissenschaftler bzw. eine 
hauptamtlich an der Universität Bremen tätige habilitierte Wissenschaftlerin zu bestellen. An Stelle 
der Betreuerin bzw. des Betreuers gemäß Satz 1 kann der Promotionsausschuss auf Antrag eine 
habilitierte Wissenschaftlerin bzw. einen habilitierten Wissenschaftler, die bzw. der an der 
Universität Bremen nicht hauptamtlich tätig ist, als Betreuerin bzw. Betreuer bestellen. Zusätzlich 
zu der Betreuerin bzw. dem Betreuer gemäß Satz 1 kann der Promotionsausschuss auf Antrag 
eine Fachhochschulprofessorin bzw. einen Fachhochschulprofessor, die bzw. der die 
Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 3 Satz 3 BremHG erfüllt, als weitere Betreuerin bzw. weiteren 
Betreuer bestellen. Die Betreuerin bzw. der Betreuer stellt erforderlichenfalls einen angemessen 
ausgestatteten Arbeitsplatz zur Verfügung. 

(4) Die Annahme als Doktorandin bzw. als Doktorand gilt zunächst für 4 Jahre und soll auf 
begründeten Antrag der Doktorandin bzw. des Doktoranden nach Stellungnahme der Betreuerin 
bzw. des Betreuers verlängert werden, wenn mit einem erfolgreichen Abschluss der Promotion zu 
rechnen ist. Die Betreuerin bzw. der Betreuer kann ebenso wie die Doktorandin bzw. der 
Doktorand aus triftigen Gründen das Betreuungsverhältnis beenden. Dies bedarf der Zustimmung 
des Promotionsausschusses. 

§ 5 
Antrag auf Zulassung zur Promotion

(1) Mit der Vorlage seiner Dissertation (§ 6) wird die Zulassung zur Promotion beantragt. Dem 
Antrag sind beizufügen: 

• die nach § 7 Abs. 1 oder 2 für die Zulassung zur Promotion erforderlichen Nachweise,  
• eine kurz gefasste Darstellung des Lebens- und Bildungsganges 
• eine Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie  
• eine schriftliche Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis sich die 

Bewerberin bzw. der Bewerber bereits einem Promotionsverfahren unterzogen oder ein 
solches beantragt hat. 

(2) Der Promotionsausschuss hat über die Zulassung zur Promotion innerhalb von vier Wochen 
bzw. innerhalb von sechs Wochen während der veranstaltungsfreien Zeit nach dem Vorliegen der 
Unterlagen gemäß Absatz 1 zu entscheiden. Die Entscheidung ist der Bewerberin bzw. dem 
Bewerber schriftlich bekannt zu geben. 
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§ 6 
Dissertation

(1) Die Bewerberin bzw. der Bewerber muss eine Dissertation vorlegen, die wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügt und einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft liefert. Sie muss die 
Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit belegen. 

(2) Die Dissertation kann auch aus mindestens drei eigenen Originalarbeiten (Artikel in referierten 
Zeitschriften oder Buchkapiteln) bestehen (kumulative Dissertation), deren Forschungszusammen-
hang von der Bewerberin bzw. vom Bewerber darzulegen ist. Bei Verwendung von Artikeln, an 
deren Abfassung mehrere Autorinnen bzw. Autoren beteiligt waren, ist der Eigenanteil deutlich zu 
machen. Die Zeitschriftenartikel müssen mindestens zur Begutachtung angenommen sein. 

(3) Die Dissertation kann ganz oder teilweise vorher veröffentlicht sein. 

(4) Die Dissertation kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Wird eine kumu-
lative Dissertation nach Absatz 2 eingereicht, kann diese ganz oder teilweise in Englisch oder 
Deutsch vorgelegt werden. Zusammenfassungen in deutscher und englischer Sprache sind 
anzufügen. 

(5) Die Dissertation ist in fünf Exemplaren und als elektronische Version in einem gängigen 
Textverarbeitungsprogramm vorzulegen. Ihr ist eine schriftliche Erklärung beizufügen, dass  

• die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt wurde, 
• keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
• die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich 

gemacht worden sind. 

§ 7 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist neben dem Antrag gemäß § 5 Abs. 1 der 
erfolgreiche Abschluss eines Hochschulstudiums, das in einem sinnvollen Zusammenhang mit 
dem Dissertationsthema steht, durch einen Mastergrad oder ein an einer Universität erworbenes 
Diplom, einen Magistergrad oder ein Staatsexamen. 

(2) Wer sein Hochschulstudium mit einem Bachelorabschluss oder mit dem Diplom an einer 
Fachhochschule beendet hat, kann auch zur Promotion zugelassen werden, wenn  

• der Abschluss mindestens die Gesamtnote „sehr gut“ hat und  
• eine Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand mindestens zwei Semester vorher erfolgt ist 

und
• durch zusätzliche Studienleistungen in dem Fach, in dem die Promotion angestrebt wird, 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten nachgewiesen worden sind, die erkennen lassen, 
dass die Bewerberin bzw. der Bewerber wissenschaftlich vertieft zu arbeiten in der Lage ist. 
Diese Leistungen sind in einschlägigen Lehrveranstaltungen von Masterprogrammen bzw. in 
„Summer schools“ an der Universität Bremen oder an anderen deutschen oder internationalen 
Universitäten oder Hochschulen zu erbringen. Der Umfang dieser Studienleistungen wird vom 
Promotionsausschuss auf Vorschlag der Betreuerin bzw. des Betreuers (§ 4 Abs. 4) nach 
Stellungnahme eines bzw. einer in dem betreffenden Fach tätigen Hochschullehrers bzw. 
Hochschullehrerin festgesetzt. Er soll so festgesetzt werden, dass die Leistungen in längstens 
zwei Semestern erbracht werden können.  
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§ 8 
Begutachtung der Dissertation und Zulassung zum Kolloquium

(1) Der Promotionsausschuss entscheidet über die Zulassung der Bewerberin bzw. des 
Bewerbers zum Kolloquium nach Maßgabe der Regelungen in den Absätzen 2 bis 7 auf der 
Grundlage von Gutachten über die Dissertation. 

(2) Jede bzw. jeder gemäß Absatz 3 bzw. 4 bestellte Gutachterin bzw. Gutachter legt ein 
Gutachten über die Dissertation vor, aufgrund dessen sie bzw. er die Annahme oder die Ablehn-
ung der Dissertation sowie eine Benotung vorschlägt. Ein ablehnendes Gutachten soll Empfeh-
lungen zur Verbesserung der Dissertation enthalten. 

(3) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die Doktorandin bzw. Doktorand der Universität Bremen 
sind und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 7 erfüllen, eröffnet der Promotionsausschuss 
unverzüglich das Verfahren, indem er zwei Hochschulehrerinnen bzw. Hochschullehrer oder 
mindestens eine Hochschullehrerin bzw. einen Hochschullehrer und eine promovierte 
Sachverständige bzw. einen promovierten Sachverständigen als Gutachterin bzw. Gutachter 
bestellt; dies können auch Fachhochschulprofessorinnen oder Fachhochschulprofessoren sein, 
die die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 3 Satz 3 BremHG erfüllen. Die Bewerberin bzw. der 
Bewerber kann Gutachterinnen bzw. Gutachter vorschlagen. Die Betreuerin bzw. der Betreuer soll 
eine bzw. einer der Gutachtenden sein. Vorgeschlagene kann der Promotionsausschuss nur mit 
Begründung ablehnen. Mindestens eine der Gutachterinnen bzw. einer der Gutachter muss 
Mitglied des Fachbereichs Sozialwissenschaften sein. Lehnt einer der beiden Gutachter bzw. 
Gutachterinnen die Annahme der Dissertation ab, wird mit Zustimmung der Bewerberin bzw. des 
Bewerbers eine weitere Gutachterin bzw. ein weiterer Gutachter bestellt; die Sätze 3 und 5 gelten 
entsprechend. 

(4) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die die Zulassung zur Promotion beantragen, ohne zuvor 
Doktorandin bzw. Doktorand der Universität Bremen gewesen zu sein, wird zunächst eine 
Hochschullehrerin bzw. ein Hochschullehrer der Universität Bremen zur Gutachterin bzw. zum 
Gutachter bestellt. Der Promotionsausschuss hat die Bewerberin bzw. den Bewerber bei der 
Wahrnehmung ihres bzw. seines Rechtes nach Absatz 3 Satz 3 zu unterstützen. Die Bestellung 
einer zweiten Gutachterin bzw. eines zweiten Gutachters durch den Promotionsausschuss erfolgt, 
wenn die Gutachterin bzw. der Gutachter nach Satz 1 in ihrem bzw. seinem Gutachten die 
Annahme der Dissertation vorschlägt. Absatz 3 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 

(5) Die Gutachten müssen spätestens sechs Wochen nach der Bestellung der Gutachterinnen 
bzw. Gutachter vorliegen. Nach Vorlage der Gutachten werden diese mit der Dissertation 14 Tage 
in der Verwaltung des Instituts für Geographie ausgelegt, wo sie von der Bewerberin bzw. dem 
Bewerber, dem Promotionsausschuss, den Mitgliedern des Prüfungsausschusses, den 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern sowie den habilitierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern des Fachbereichs eingesehen werden können. Wird ein Gutachten nicht 
fristgemäß vorgelegt, so kann der Promotionsausschuss nach einmaliger Mahnung die Bestellung 
der betreffenden Gutachterin bzw. des betreffenden Gutachters widerrufen und eine andere 
Gutachterin bzw. einen anderen Gutachter bestellen. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(6) Nach Einsicht in die Gutachten bzw. im Falle des Absatz 4 in das erste Gutachten kann die 
Bewerberin bzw. der Bewerber binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der/des Gutachten(s) eine 
Unterbrechung des Verfahrens zur Überarbeitung der Dissertation beantragen oder die Disser-
tation zurücknehmen. Der Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens zur Überarbeitung der 
Dissertation kann nicht wiederholt werden. Die überarbeitete Fassung der Dissertation ist den-
selben Gutachterinnen bzw. Gutachtern nach Absatz 3 bzw. 4 vorzulegen. 
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(7) Empfehlen zwei Gutachterinnen bzw. Gutachter die Dissertation anzunehmen, ist die 
Bewerberin bzw. der Bewerber zum Kolloquium zuzulassen. Lehnen 

• im Falle des Absatzes 3 Satz 1 beide Gutachtenden, 
• im Falle des Absatzes 4 Satz 1 die Gutachterin bzw. der Gutachter oder die zweite 

Gutachterin bzw. der zweite Gutachter gemäß Absatz 4 Satz 3 und die weitere Gutachterin 
bzw. der weitere Gutachter gemäß Absatz 4 Satz 4 i.v. mit Absatz 3 Satz 2 bis 6 

die Dissertation ab, so wird die Bewerberin bzw. der Bewerber nicht zum Kolloquium zugelassen. 
In diesem Fall entscheidet der Promotionsausschuss aufgrund der Gutachten über die Promotion 
mit dem Ergebnis "nicht bestanden" es sei denn, die Bewerberin bzw. der Bewerber wählt das 
Verfahren gemäß Absatz 6. 

(8) Sonstige Stellungnahmen, die zur Dissertation abgegeben werden, sind der Bewerberin bzw. 
dem Bewerber, den Mitgliedern des Promotionsausschusses und des Prüfungsausschusses zur 
Kenntnis zu geben. 

§ 9 
Prüfungsausschuss und Kolloquium

(1) Hat der Promotionsausschuss gemäß § 8 die Zulassung zum Kolloquium beschlossen, so hat 
er unverzüglich einen Prüfungsausschuss zu bestellen. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

Nr. 1: die Gutachterinnen bzw. Gutachter, 

Nr. 2: eine gleiche Anzahl von Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern oder promovierten 
Sachverständigen, darunter mindestens eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschullehrer des 
Fachbereichs Sozialwissenschaften die bzw. der im Fach Geographie hauptberuflich lehrt und 
forscht, 

Nr. 3: zwei Mitglieder der Universität Bremen, die dem Fach Geographie zugeordnet sind, 
darunter mindestens eine Studentin bzw. ein Student. 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses gemäß Nr. 2 und 3 sind im Benehmen mit der 
Bewerberin bzw. dem Bewerber zu bestellen. Bei Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
darüber, ob und mit welchem Prädikat der Bewerber zu promovieren ist, sind nur die Mitglieder 
nach Nr. 1 und 2 stimmberechtigt. Wird eine Bewerberin bzw. ein Bewerber aufgrund des 
Vorschlages der weiteren Gutachterin bzw. des weiteren Gutachters nach § 8 Abs. 3 Satz 6 zum 
Kolloquium zugelassen, kann die Gutachterin bzw. der Gutachter, die bzw. der die Ablehnung der 
Dissertation vorgeschlagen hat, auf die weitere Mitwirkung im Verfahren verzichten. Die 
Gutachterin bzw. der Gutachter, die bzw. der die Annahme der Dissertation abgelehnt hat, sich 
jedoch nicht durchsetzen konnte, ist bei der Veröffentlichung der Dissertation nicht mit zu nennen. 

(3) Zum Mitglied gemäß Nr. 2 kann auch eine Fachhochschulprofessorin oder ein Fachhoch-
schulprofessor bestellt werden, die bzw. der die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 3 Satz 3 
BremHG erfüllt. 

(4) Der Prüfungsausschuss setzt das universitätsöffentliche Kolloquium über die Dissertation im 
Benehmen mit der bzw. dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses an. 

(5) Das Kolloquium von mindestens 60 und höchstens 90 Minuten Dauer erstreckt sich außer auf 
die Verteidigung der Dissertation auf ausgewählte Probleme des Fachs und angrenzender 
Gebiete. Die Vortragsdauer ist dabei auf maximal 30 Minuten beschränkt. Die Gutachten sind in 
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das Kolloquium einzubeziehen. Stellungnahmen gemäß § 8 Abs. 8 werden insoweit in das 
Kolloquium einbezogen, als ein Mitglied des Prüfungsausschusses oder die Bewerberin bzw. der 
Bewerber sie zum Gegenstand der Diskussion macht. 

(6) Innerhalb von zwei Wochen nach dem Kolloquium erstattet der Prüfungsausschuss dem 
Promotionsausschuss einen schriftlichen Bericht. Der Bericht enthält die Gutachten, gegebenen-
falls Stellungnahmen der Gutachterinnen bzw. Gutachter aufgrund des Kolloquiums, sowie eine 
zusammenfassende Darstellung des Verlaufs und des Ergebnisses des Kolloquiums mit einer 
Stellungnahme des Prüfungsausschusses dazu, ob und mit welchem Prädikat die Bewerberin 
bzw. der Bewerber zu promovieren ist und ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die 
Dissertation vor der Veröffentlichung zu überarbeiten ist. Die Stellungnahme, ob und mit welchem 
Prädikat die Bewerberin bzw. der Bewerber zu promovieren ist, bedarf der Mehrheit der stimm-
berechtigten Mitglieder des Prüfungsausschusses.  

(7) Ist eine Dissertation zu überarbeiten, entscheidet der Promotionsausschuss gemäß § 10 
Abs. 1 erst, wenn der Prüfungsausschuss die Überarbeitung bestätigt hat. Der Prüfungsausschuss 
kann mit der Überprüfung und der Bestätigung der Überarbeitung eine Gutachterin bzw. einen 
Gutachter oder die Gutachtenden insgesamt beauftragen; in Zweifelsfällen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss schlägt einen Zeitraum für die Überarbeitung der 
Dissertation vor, der in der Regel nicht länger als sechs Monate sein soll. 

§ 10 
Entscheidung über die Promotion

(1) Der Promotionsausschuss entscheidet aufgrund des Berichts über die Promotion. Er ist dabei 
unbeschadet der Regelung in Absatz 3 an die Stellungnahme nach § 9 Abs. 5 gebunden. 

(2) Hat der Promotionsausschuss Bedenken gegen den Bericht des Prüfungsausschusses, so 
fordert er den Prüfungsausschuss unter Angabe seiner Bedenken zu einer Überprüfung auf. Bei 
entsprechenden Beschlüssen haben nicht promovierte Mitglieder des Prüfungsausschusses nur 
beratendes Stimmrecht. 

(3) Hat der Promotionsausschuss Bedenken gegen das Verfahren und räumt der Prüfungsaus-
schuss diese Bedenken nicht aus, so kann der Promotionsausschuss nach einer Stellungnahme 
des Widerspruchsausschusses einen neuen Prüfungsausschuss gemäß § 9 bestellen und ein 
erneutes Kolloquium ansetzen. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn der Prüfungsausschuss den Bericht gemäß § 9 Abs. 5 nicht 
fristgemäß vorlegt und eine Mahnung des Promotionsausschusses erfolglos ist. 

(5) Die Promotionsleistung errechnet sich als arithmetischer Mittelwert aus den beiden Benotun-
gen der schriftlichen Arbeit sowie dem Ergebnis des Kolloquiums und wird mit den Prädikaten 

 summa cum laude (mit Auszeichnung), 
 magna cum laude (sehr gut; 1),  
 cum laude (gut; 2), 
 rite (befriedigend; 3) 

bewertet. Die Bewertung summa cum laude ist nur möglich, wenn beide schriftlichen Gutachten 
mindestens die Note ”magna cum laude” tragen und der Prüfungsausschuss die Bewertung 
”summa cum laude” einstimmig beschlossen hat. 
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§ 11 
Ungültigkeit der Promotionsleistungen 

Ergibt sich vor der Aushändigung der Promotionsurkunde, dass der Bewerber/die Bewerberin 
beim Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen oder bei den Promotionsleistungen eine 
Täuschung begangen hat oder dass wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung irrtümlich 
angenommen worden sind, so sind die Promotionsleistungen durch Beschluss des 
Promotionsausschusses für ungültig zu erklären. 

§ 12 
Veröffentlichung der Dissertation

(1) Die Dissertation ist als Buch, in einer Zeitschrift, als vervielfältigtes Manuskript oder in elektro-
nischer Form zu veröffentlichen. Hierzu hat die Verfasserin bzw. der Verfasser über die für die 
Durchführung des Promotionsverfahrens hinaus erforderlichen Dissertationsexemplare unent-
geltlich an die Staats- und Universitätsbibliothek abzuliefern: 

• dreißig Exemplare in Buch- oder Fotodruck zum Zweck der Verbreitung durch die Universität 
oder

• zehn Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit dem 
Nachweis der Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verleger mit einer 
Mindestauflage von 150 Exemplaren oder zusammen mit dem Nachweis der Verbreitung 
durch einen gewerblichen Verleger im Book-on-Demand-Verfahren, wobei die 
Veröffentlichung als Dissertation unter Angabe des Promotionsortes auf der Rückseite des 
Titelblattes auszuweisen ist oder 

• drei Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit dem 
Nachweis der Veröffentlichung der Dissertation in Zeitschriften bzw. einer Schriftenreihe oder 

• drei Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit der 
Mutterkopie eines Mikrofiches und 30 weiteren Mikrofiche-Kopien, wobei die drei Exemplare 
dann an den Promotionsausschuss weitergeleitet werden. In diesem Fall überträgt die 
Verfasserin bzw. der Verfasser der Staats- und Universitätsbibliothek das Recht, weitere 
Kopien in Form von Mikrofiches von seiner Dissertation herzustellen und zu verbreiten oder 

• fünf Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit einer 
elektronischen Version, die der ”Richtlinie zur Abgabe von elektronischen Publikationen” der 
Staats- und Universitätsbibliothek in der jeweils gültigen Fassung entspricht. In diesem Falle 
überträgt die Verfasserin bzw. der Verfasser der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, 
der Deutschen Bibliothek (DDB) in Frankfurt/Leipzig und gegebenenfalls der DFG-
Sondersammelgebietsbibliothek das Recht, die elektronische Version in Datennetzen zu 
veröffentlichen. 

(2) Die Dissertation kann in überarbeiteter oder gekürzter Fassung veröffentlicht werden. Über die 
Überarbeitung bzw. die Kürzung der Dissertation ist zwischen der Verfasserin bzw. dem Verfasser 
und der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden der Prüfungskommission oder einem von diesem 
beauftragten Mitglied der Prüfungskommission Einvernehmen herzustellen. Wird die Dissertation 
in überarbeiteter bzw. gekürzter Fassung veröffentlicht, so hat die Veröffentlichung einen Hinweis 
über den Umfang der Überarbeitung bzw. der Kürzung zu enthalten. 
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§ 13 
Führung und Aberkennung des Doktorgrades

(1) Über den erfolgreichen Abschluss des Promotionsverfahrens wird eine von der Rektorin bzw. 
dem Rektor und von der Dekanin bzw. dem Dekan des Fachbereichs 8 zu unterzeichnende 
Urkunde ausgestellt. 

(2) Der Doktorgrad darf erst nach Aushändigung der Promotionsurkunde geführt werden. 

(3) Die Aushändigung der Promotionsurkunde erfolgt, wenn die Dissertation nach § 12 veröffent-
licht ist. 

(4) Der Doktorgrad kann nur aberkannt werden, wenn sich herausstellt, dass er durch Täuschung 
erlangt worden ist. Über die Aberkennung entscheidet der Fachbereichsrat durch Beschluss. Vor 
der Beschlussfassung ist der/dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

§ 13a 
Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Universität 

(1) Promotionsverfahren können auch in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen deutschen 
oder ausländischen Universität durchgeführt werden, wenn mit der anderen Universität eine 
Vereinbarung über die gemeinsame Betreuung des Promotionsvorhabens getroffen worden ist, 
der der Promotionsausschuss zugestimmt hat. 

(2) Für die Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Universität gelten, soweit im 
Folgenden keine besonderen Bestimmungen getroffen sind, die Bestimmungen dieser Ordnung 
entsprechend. 

(3) Die Vereinbarung gemäß Abs. 1 regelt, 

• wer jeweils in den beiden Universitäten die Dissertation betreut, 
• wechselseitige Studienaufenthalte der Doktorandin bzw. des Doktoranden, 
• an welcher Universität die mündliche Promotionsleistung zu erbringen ist, 
• die Zusammensetzung der Prüfungskommission und dass Betreuerinnen bzw. Betreuer und 

Gutachterinnen bzw. Gutachter aus jeder der Universitäten dieser Kommission als 
Prüferinnen bzw. Prüfer angehören, 

• in welcher Sprache die Dissertation und die Zusammenfassungen vorzulegen sind, 
• welchen Doktorgrad im Fall des erfolgreichen Abschlusses die beiden Universitäten verleihen. 

(4) Die Zulassung an der Universität Bremen zum Promotionsverfahren in gemeinsamer 
Betreuung setzt voraus, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Promotion an beiden Universitäten erfüllt. 

(5) Wenn die Landessprache an der anderen Universität nicht die deutsche Sprache ist, kann die 
Dissertation in dieser Landessprache vorgelegt werden, sofern sie eine Zusammenfassung in 
deutscher Sprache aufweist. In der Vereinbarung nach Abs. 3 kann festgelegt werden, dass die 
Kandidatin bzw. der Kandidat die Dissertation in einer anderen als der deutschen Sprache und der 
Landessprache an der ausländischen Universität vorlegen darf; in diesem Fall sind 
Zusammenfassungen in deutscher Sprache und in der Landessprache der Partneruniversität 
vorzulegen.
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(6) Dem zu bestellenden Prüfungsausschuss gehören mindestens an: 

• die beiden Betreuer bzw. Betreuerinnen, 
• je ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin der anderen und der Universität Bremen; 

dies können auch die Gutachter bzw. Gutachterinnen sein. 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses aus der Universität Bremen werden von dem 
Promotionsausschuss bestellt. Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen die Sprache, in der 
die Dissertation verfasst ist und die Sprache, in der das Kolloquium durchgeführt wird, in einem für 
die Mitwirkung am Kolloquium und der Beratung der Prüfungskommission erforderlichen Umfang 
beherrschen. In den Fällen, in denen die Regelungen der ausländischen Universität vorsehen, 
dass der Betreuer/die Betreuerin nicht Gutachter bzw. Gutachterin sein darf, kann von § 13 a Abs. 
6 in der Form abgewichen werden, dass anstelle der Betreuer bzw. Betreuerinnen jeweils ein 
Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin der anderen und der Universität Bremen bestellt 
werden können. 

(7) Findet die mündliche Prüfungsleistung an der anderen Universität statt, müssen die 
Promotionsleistungen auch nach Maßgabe der Regelungen dieser Ordnung bewertet werden. Die 
Beurteilung des Kolloquiums und die Bewertung der Dissertation erfolgen auch nach dem für die 
beteiligte andere Universität geltenden Recht. 

(8) Nach dem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens wird eine gemeinsam von beiden 
Universitäten ausgestellte und unterzeichnete Urkunde erteilt. Abweichend von Satz 1 kann von 
beiden Universitäten jeweils eine Urkunde ausgestellt werden, in denen der ausdrückliche Hinweis 
enthalten sein muss, dass es sich um eine Promotion in gemeinsamer Betreuung der beteiligten 
Universitäten handelt. Die Urkunde wird übergeben, wenn nachgewiesen ist, dass die 
Veröffentlichung der Dissertation erfolgt. 

§ 14 
Allgemeine Verfahrensvorschriften, Rechte und Pflichten der Beteiligten 

Gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwVfG) vom 
15. November 1976 (Brem.GBI. S. 243) gelten für das Prüfungsverfahren die §§ 4 bis 13, 20 bis 
27, 29 bis 38, 40 bis 52, 79, 80 und 96 BremVwVfG. Für die Annahme als Doktorandin bzw. 
Doktorand und Antrag auf Zulassung zur Promotion gilt das Bremische 
Verwaltungsverfahrensgesetz ohne Einschränkung. 

§ 15 
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Promotionsordnung vom 25. April 2001 außer Kraft. Für Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die vor 
dem in Kraft treten dieser Ordnung als Doktoranden bzw. Doktorandinnen angenommen wurden 
bzw. zugelassen wurden, gilt nur auf Antrag, der mit den Unterlagen zur Zulassung zur Promotion 
gemäß § 5 eingereicht werden muss, die Promotionsordnung vom 25. April 2001.  

Genehmigt durch den Rektor am 24.08.2011 
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Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 11 hat auf seiner Sitzung am 06.07.2011 gemäß § 87 
Nr. 2 BremHG die folgende Ordnung beschlossen: 

Promotionsordnung
der Universität Bremen für die Verleihung des Grades Dr.rer.nat. im Fachbereich 11 

vom 06.07.2011 

Gliederung 

§ 1    Zweck der Promotion und Doktorgrad 

§ 2    Promotionsausschuss 

§ 3    Widerspruchsverfahren 

§ 4    Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand 

§ 5    Antrag auf Zulassung zur Promotion 

§ 6    Dissertation 

§ 7    Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion 

§ 8    Begutachtung der Dissertation und  Zulassung zum Kolloquium 

§ 9    Prüfungsausschuss und Kolloquium 

§10   Entscheidung über die Promotion 

§ 11 Ungültigkeit der Promotionsleistungen 

§12   Veröffentlichung der Dissertation 

§13   Führung und Aberkennung des Doktorgrades 

§ 13a Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Universität 

§14   Allgemeine Verfahrensvorschriften, Rechte und Pflichten der Beteiligten 

§15   Inkrafttreten
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§ 1 

Zweck der Promotion und Doktorgrad 

(1) Die Universität Bremen verleiht aufgrund der abgeschlossenen Promotion den Grad des 
Doktors bzw. der Doktorin der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) durch den Fachbereich 11. 

(2) Für jedes Arbeitsgebiet des Fachbereichs 11, das in Lehre und Forschung naturwissen-
schaftlich ausgerichtet ist, ist die Promotion zu ermöglichen. Im Zweifelsfall entscheidet der 
Fachbereichsrat nach Anhörung des Promotionsausschusses. 

(3) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu selbständiger vertiefter wissen-
schaftlicher Arbeit. 

§ 2 

Promotionsausschuss

(1) Für den gemäß § 1 zu verleihenden Doktorgrad wird vom Fachbereichsrat ein Promoti-
onsausschuss eingesetzt. Dieser bearbeitet alle mit dem Promotionsverfahren zusammen-
hängenden Fragen. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Promotionsordnung 
eingehalten werden. 

(2) Der Promotionsausschuss setzt sich zusammen aus: 

• zwei Hochschullehrerinnen bzw. zwei Hochschullehrer des Fachs Psychologie, 
• einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer aus dem Fach Pflegewissenschaf-

ten oder 
• einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer aus dem Fach Public Health, 
• einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. einem wissenschaftlichen Mitarbeiter aus ei-

nem der beteiligten Fächer, 
• einer Studentin bzw. einem Studenten aus einem der beteiligten Fächer. 
• Für die Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen wird jeweils ein Stellvertreter/eine Stell-

vertreterin gewählt.

(3) Der Promotionsausschuss wählt aus seiner Mitte ein Mitglied nach Absatz 2 Nr. 1 zur 
bzw. zum Vorsitzenden sowie ein weiteres professorales Mitglied als Stellvertreterin bzw. 
Stellvertreter. Die bzw. der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Promotionsaus-
schusses. 

§ 3 

Widerspruchsverfahren

(1) Über Widersprüche gegen Entscheidungen des Promotionsausschusses entscheidet der 
Widerspruchsausschuss.

(2) Der Widerspruchsausschuss wird vom Akademischen Senat eingesetzt. Ihm gehören an 
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• drei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer, 
• eine wissenschaftliche oder sonstige Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher oder 

sonstiger Mitarbeiter 
• und eine Studentin bzw. ein Student. 

§ 4 

Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand 

(1) Der Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand ist an den Promotionsaus-
schuss zu richten. Über den Antrag ist innerhalb von sechs Wochen nach Eingang zu ent-
scheiden. 

(2) Dem Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand sind beizufügen: 

1. Lebenslauf der Kandidatin bzw. des Kandidaten, 
2. die nach § 7 Abs. 1 oder 2 für die Zulassung zur Promotion erforderlichen Nachweise, 
3. eine Erklärung darüber, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat an einer anderen Hoch-

schule die Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand oder die Eröffnung eines Promoti-
onsverfahrens beantragt hat sowie 

4. eine Darstellung des beabsichtigten Promotionsvorhabens (Exposé) und eine positive 
Stellungnahme der Betreuerin oder des Betreuers zu diesem Vorhaben. 

(3) Die Wahl des Gegenstandes der Dissertation ist der Bewerberin bzw. dem Bewerber im 
Rahmen des § 1 Abs. 2 freigestellt. Sie bzw. er hat in dem Antrag die Problemstellung der 
geplanten Arbeit im Hinblick auf die Erfordernisse des § 6 Abs. 1 darzulegen. 

(4) Doktorandinnen bzw. Doktoranden sind wissenschaftlich zu betreuen; zur Betreuerin 
bzw. zum Betreuer ist im Einvernehmen mit der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller und 
der Betreuerin bzw. dem Betreuer eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschullehrer der Uni-
versität Bremen oder ein hauptamtlich an der Universität Bremen tätiger habilitierter Wissen-
schaftler bzw. eine hauptamtlich an der Universität Bremen tätige habilitierte Wissenschaftle-
rin zu bestellen. An Stelle der Betreuerin bzw. des Betreuers gemäß Satz 1 kann der Promo-
tionsausschuss auf Antrag eine habilitierte Wissenschaftlerin bzw. einen habilitierten Wis-
senschaftler, die bzw. der an der Universität Bremen nicht hauptamtlich tätig ist, als Betreue-
rin bzw. Betreuer bestellen. Zusätzlich zu der Betreuerin bzw. dem Betreuer gemäß Satz 1 
kann der Promotionsausschuss auf Antrag eine Fachhochschulprofessorin bzw. einen Fach-
hochschulprofessor, die bzw. der die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 3 Satz 3 BremHG 
erfüllt, als weitere Betreuerin bzw. weiteren Betreuer bestellen. Die Betreuerin bzw. der Be-
treuer stellt erforderlichenfalls einen angemessen ausgestatteten Arbeitsplatz zur Verfügung. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat soll mindestens ein Jahr vor dem Antrag auf Zulassung 
zur Promotion als Doktorandin oder Doktorand an der Universität Bremen angenommen 
worden sein. Kandidatinnen oder Kandidaten, die eine Dissertation angefertigt haben, ohne 
Doktorand/in gewesen zu sein, werden nur zugelassen, wenn diese Arbeit in einer seit min-
destens zwei Jahren andauernden, engen wissenschaftlichen Kooperation mit einer Hoch-
schullehrerin/einem Hochschullehrer oder habilitierten Mitglied des Fachbereiches 11 ent-
standen ist. Von dieser Bedingung kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn ein beson-
ders enger Zusammenhang des Themas der Dissertation zu einem im Fachbereich 11 ver-
tretenen Arbeitsgebiet besteht oder wenn die Promotion im besonderen Interesse des jewei-
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ligen Studiengangs ist. Bei Kandidatinnen oder Kandidaten, die nicht Doktorandinnen oder 
Doktoranden waren, entscheidet in jedem Fall der Promotionsausschuss nach Stellungnah-
me von zwei Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern oder habilitierten Mitgliedern des 
Fachbereichs 11 über die Zulassung zur Promotion. 

(6) Die Annahme als Doktorandin bzw. als Doktorand gilt zunächst für 4 Jahre und soll auf 
begründeten Antrag der Doktorandin bzw. des Doktoranden nach Stellungnahme der Be-
treuerin bzw. des Betreuers verlängert werden, wenn mit einem erfolgreichen Abschluss der 
Promotion zu rechnen ist. Die Betreuerin bzw. der Betreuer kann ebenso wie die Doktoran-
din bzw. der Doktorand aus triftigen Gründen das Betreuungsverhältnis beenden. Dies be-
darf der Zustimmung des Promotionsausschusses.  Kann kein neuer Betreuer oder keine 
Betreuerin gefunden werden, erlischt der Status als Doktorand bzw. Doktorandin. 

§ 5 

Antrag auf Zulassung zur Promotion 

(1) Mit der Vorlage seiner Dissertation (§ 6) wird die Zulassung zur Promotion beantragt. 
Dem Antrag sind beizufügen: 

1. eine kurzgefasste Darstellung des Lebens- und Bildungsganges und eine Liste der wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen, 

2. eine schriftliche Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis sich 
die Kandidatin bzw. der Kandidat bereits einem Promotionsverfahren unterzogen oder 
ein solches beantragt hat, 

3. soweit sie nicht bereits vorliegen, die nach § 4 erforderlichen Nachweise. Bei Kandida-
tinnen oder Kandidaten, die nicht Doktorandin oder Doktorand des Fachbereiches wa-
ren, sind zusätzlich Nachweise gemäß § 4 Abs. 5 vorzulegen, 

4. ein Vorschlag zur Besetzung des Prüfungsausschusses nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 und 3, 
5. eine Erklärung gem. § 6 Abs. 5. 

(2) Der Promotionsausschuss hat über die Zulassung zur Promotion innerhalb von vier Wo-
chen bzw. innerhalb von sechs Wochen während der veranstaltungsfreien Zeit nach dem 
Vorliegen der Unterlagen gemäß Absatz 1 zu entscheiden. Die Entscheidung ist der Bewer-
berin bzw. dem Bewerber schriftlich bekannt zu geben.  

§ 6 

Dissertation 

(1) Die Bewerberin bzw. der Bewerber muss eine Dissertation vorlegen, die wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügt und einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft liefert. Sie 
muss die Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit belegen. 

(2) Die Dissertation kann auch als kumulative Dissertation abgefasst werden. Dabei sind 
folgende Anforderungen von der Bewerberin bzw. vom Bewerber zu erfüllen:  

1.  Die kumulative Dissertation hat aus mindestens drei Einzelarbeiten, d.h. wiss. Facharti-
keln zu bestehen. Alle Ausarbeitungen müssen sich einem gemeinsamen Fachgebiet, 
d.h. einem spezifischen Themengebiet der jeweiligen Disziplin zuordnen lassen. Die 
eingereichten Arbeiten müssen publiziert oder zur Publikation angenommen sein und im 

Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011Amliches Mitteilungsblatt Nr.6 vom 01.09.2011

 262



5

Zuge der Publikation an einem internationalen oder deutschen Peer-Review-Verfahren 
teilgenommen haben. Mindestens eine dieser Arbeiten muss entsprechende Impact 
Factoren aufweisen. Im Ausnahmefall kann der Promotionsausschuss auch eine zur 
Revision angenommene Publikation anerkennen.   

2. Der Doktorand oder die Doktorandin muss an der Autorenschaft aller Artikel beteiligt 
sein. Bei mindestens zwei der Arbeiten soll der Doktorand oder die Doktorandin der 
Erstautor oder die Erstautorin (bzw. Alleinautor oder Alleinautorin) sein. Als Erstautor 
oder Erstautorin hat er/sie den größten Anteil zur Publikation beizutragen. Hierzu ist der 
Eigenanteil in einer Anlage, die Bestandteil der Dissertation ist, in eindeutiger und nach-
vollziehbarer Weise darzustellen. Höchstens eine der Arbeiten darf in gemeinsamer Au-
torschaft entweder mit dem Erstgutachter bzw. der Erstgutachterin oder dem Zweitgut-
achter bzw. der Zweitgutachterin verfasst worden sein. Ist der Betreuer/die Betreuerin 
bei mehr als einem Beitrag Mitautor/Mitautorin, kann er/sie nicht Gutachter sein. Die au-
tomatische Gleichsetzung von Betreuung und Erstgutachterschaft ist in diesem Fall auf-
gehoben.

3. Die Annahme zur Publikation soll bei keiner der Arbeiten zum Zeitpunkt der Einreichung 
der kumulativen Dissertation länger als fünf Jahre zurückliegen. In begründeten Fällen 
entscheidet der Promotionsausschuss über Ausnahmen von dieser Regel. 

4. Den Fachartikeln muss eine Ausarbeitung im Umfang von ca. 40 Seiten vorangestellt 
werden, in der der Forschungszusammenhang der vorgelegten Manuskripte herausge-
arbeitet wird. Der Ausarbeitung ist eine Erklärung darüber beizufügen, welchen Anteil 
der Doktorand oder die Doktorandin an der Erstellung von in gemeinsamer Autorschaft 
verfassten Artikeln hat. Die Urheberschaft an den einzelnen Teilen ist von der Kandida-
tin/dem Kandidaten sowie von den Co-Autoren schriftlich zu bestätigen. 

5. Die Gutachter bewerten sowohl den Beitrag des Doktoranden oder der Doktorandin zu 
den Einzelarbeiten als auch die Leistung des Doktoranden oder Doktorandin im Rah-
men der kumulativen Dissertation insgesamt. Sie wenden dabei die Standards ihres Fa-
ches an.  

(3) Die Dissertation kann ganz oder teilweise vorher veröffentlicht sein. 

(4) Die Dissertation kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Wird eine 
kumulative Dissertation nach Absatz 2 eingereicht, kann diese ganz oder teilweise in Eng-
lisch oder Deutsch vorgelegt werden. Es ist eine jeweils maximal einseitige Zusammenfas-
sung in deutscher und in englischer Sprache anzufügen.  

(5) Die Dissertation ist in drei Exemplaren und als elektronische Version in einem gängigen 
Textverarbeitungsprogramm vorzulegen. Ihr ist eine schriftliche Erklärung beizufügen, dass 

• die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt wurde, 
• keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
• die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche 

kenntlich gemacht worden sind. 

(6) Die Dissertation ist mindestens 14 Tage universitätsöffentlich auszulegen. Hierauf ist 
durch Aushang hinzuweisen. 
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§ 7 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist neben dem Antrag gemäß § 5 der 
erfolgreiche Abschluss eines Hochschulstudiums, das in einem sinnvollen Zusammenhang 
mit dem Dissertationsthema steht, durch einen Mastergrad oder ein an einer Universität er-
worbenes Diplom, einen Magistergrad oder ein Staatsexamen. 

(2) Wer sein Hochschulstudium mit einem Bachelorabschluss oder mit dem Diplom an einer 
Fachhochschule beendet hat, kann auch zur Promotion zugelassen werden, wenn 

• der Abschluss mindestens die Gesamtnote „sehr gut“ hat und  
• eine Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand mindestens zwei Semester vorher erfolgt 

ist und 
• durch zusätzliche Studienleistungen in dem Fach, in dem die Promotion angestrebt  

wird, Kenntnisse Fähigkeiten und Fertigkeiten nachgewiesen worden sind, die erkennen 
lassen, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber wissenschaftlich vertieft zu arbeiten in 
der Lage ist. Diese Leistungen sind in einschlägigen Lehrveranstaltungen von Master-
programmen bzw. in „Summer schools“ an der Universität Bremen oder an anderen 
deutschen oder internationalen Universitäten oder Hochschulen zu erbringen. Der Um-
fang dieser Studienleistungen wird vom Promotionsausschuss auf Vorschlag der Be-
treuerin bzw. des Betreuers (§ 4 Abs. 4) nach Stellungnahme eines bzw. einer in dem 
betreffenden Fach tätigen Hochschullehrers bzw. Hochschullehrerin festgesetzt. Er soll 
so festgesetzt werden, dass die Leistungen in längstens zwei Semestern erbracht wer-
den können. 

§ 8 
Begutachtung der Dissertation und Zulassung zum Kolloquium 

(1) Der Promotionsausschuss entscheidet über die Zulassung der Bewerberin bzw. des Be-
werbers zum Kolloquium nach Maßgabe der Regelungen in den Absätzen 2 bis 7 auf der 
Grundlage von Gutachten über die Dissertation. 

(2) Jede bzw. jeder gemäß Absatz 3 bzw. 4 bestellte Gutachterin bzw. Gutachter legt ein 
Gutachten über die Dissertation vor, aufgrund dessen sie bzw. er die Annahme oder die Ab-
lehnung der Dissertation sowie eine Benotung vorschlägt. Im Fall der Annahme bewerten die 
Gutachter die Dissertation mit einem der folgenden Prädikate: 

 Summa cum laude (entspricht einer herausragenden, ausgezeichneten Leistung(0)) 
 Magna cum laude (entspricht einer sehr guten Leistung(1)) 
 Cum laude  (entspricht einer guten Leistung (2)) 
 Rite   (entspricht einer befriedigenden Leistung (3)) 

Ein Gutachten, das die Überarbeitung der Dissertation verlangt, soll Empfehlungen zur Ver-
besserung der Dissertation enthalten. 

(3) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die Doktorandin bzw. Doktorand der Universität Bre-
men sind und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 7 erfüllen, eröffnet der Promotions-
ausschuss unverzüglich das Verfahren, indem er zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hoch-
schullehrer oder mindestens eine Hochschullehrerin bzw. einen Hochschullehrer und eine 
habilitierte Sachverständige bzw. einen habilitierten Sachverständigen als Gutachterin bzw. 
Gutachter bestellt; dies können auch Fachhochschulprofessorinnen oder Fachhochschulpro-
fessoren sein, die die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 3 Satz 3 BremHG erfüllen. Die 
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Bewerberin bzw. der Bewerber kann Gutachterinnen bzw. Gutachter vorschlagen. Abwei-
chungen hiervon können sich insbesondere bei kumulativen Dissertationen ergeben. Nähe-
res regeln die Ausführungsbestimmungen gemäß § 6 Abs. 2 dieser Ordnung. Vorgeschlage-
ne Gutachter bzw. Gutachterinnen kann der Promotionsausschuss nur mit Begründung ab-
lehnen. Mindestens eine der Gutachterinnen bzw. einer der Gutachter muss Mitglied des 
Fachbereichs 11 sein. Die Betreuerin bzw. der Betreuer kann eine bzw. einer der Gutach-
tenden sein. 

(4) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die die Zulassung zur Promotion beantragen, ohne 
zuvor Doktorandin bzw. Doktorand der Universität Bremen gewesen zu sein, wird zunächst 
eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschullehrer der Universität Bremen zur Gutachterin 
bzw. zum Gutachter bestellt. Der Promotionsausschuss hat die Bewerberin bzw. den Bewer-
ber bei der Wahrnehmung ihres bzw. seines Rechtes nach Absatz 3 Satz 3 zu unterstützen. 
Die Bestellung einer zweiten Gutachterin bzw. eines zweiten Gutachters durch den Promoti-
onsausschuss erfolgt, wenn die Gutachterin bzw. der Gutachter nach Satz 1 in ihrem bzw. 
seinem Gutachten die Annahme der Dissertation vorschlägt. Absatz 3 Satz 2 bis 6 gilt ent-
sprechend. 

(5) Die Gutachten müssen spätestens sechs Wochen nach der Bestellung der Gutachterin-
nen bzw. Gutachter vorliegen. Nach Vorlage der Gutachten werden diese mindestens 14 
Tage in der Verwaltung des Fachbereichs ausliegen, wo sie von der Bewerberin bzw. dem 
Bewerber, dem Promotionsausschuss, den Mitgliedern des Prüfungsausschusses sowie den 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern sowie den habilitierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern des Fachbereichs eingesehen werden können. Wird ein Gutachten 
nicht fristgemäß vorgelegt, so kann der Promotionsausschuss nach einmaliger Mahnung die 
Bestellung der betreffenden Gutachterin bzw. des betreffenden Gutachters widerrufen und 
eine andere Gutachterin bzw. einen anderen Gutachter bestellen. Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

(6) Nach Einsicht in die Gutachten bzw. im Falle des Absatz 4 in das erste Gutachten kann 
die Bewerberin bzw. der Bewerber binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der/des Gutach-
ten(s) eine Unterbrechung des Verfahrens zur Überarbeitung der Dissertation beantragen 
oder die Dissertation zurücknehmen. Der Antrag auf Unterbrechung des Verfahrens zur 
Überarbeitung der Dissertation kann nicht wiederholt werden. Die überarbeitete Fassung der 
Dissertation ist denselben Gutachterinnen bzw. Gutachtern nach Absatz 3 bzw. 4 vorzule-
gen.

(7) Empfehlen zwei Gutachterinnen bzw. Gutachter die Dissertation anzunehmen, ist die 
Bewerberin bzw. der Bewerber zum Kolloquium zuzulassen. Lehnen 

• im Falle des Absatzes 3 Satz 1 beide Gutachtenden, 
• im Falle des Absatz 4 Satz 1 die Gutachterin bzw. der Gutachter oder die zweite Gutach-

terin bzw. der zweite Gutachter gemäß Absatz 4 Satz 3 und die weitere Gutachterin bzw. 
der weitere Gutachter gemäß Absatz 4 Satz 4 i.V.m. Absatz 3 Satz 2 bis 6 die Disserta-
tion ab,  

so wird die Bewerberin bzw. der Bewerber nicht zum Kolloquium zugelassen. In diesem Fall 
entscheidet der Promotionsausschuss aufgrund der Gutachten über die Promotion mit dem 
Ergebnis "nicht bestanden" es sei denn, die Bewerberin bzw. der Bewerber wählt das Ver-
fahren gemäß Absatz 6. 

Lehnt einer der beiden Gutachter bzw. Gutachterinnen die Annahme der Dissertation ab, 
wird mit Zustimmung der Bewerberin bzw. des Bewerbers eine weitere Gutachterin bzw. ein 
weiterer Gutachter bestellt; die Sätze 3 und 5 Abs. 3 gelten entsprechend. Lehnt auch diese 
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Gutachterin bzw. dieser Gutachter die Annahme der Dissertation ab, entscheidet der Promo-
tionsausschuss auch in diesem Fall aufgrund der Gutachten über die Promotion mit dem 
Ergebnis "nicht bestanden". 

(8) Sonstige Stellungnahmen, die zur Dissertation abgegeben werden, sind der Bewerberin 
bzw. dem Bewerber, den Mitgliedern des Promotionsausschusses und des Prüfungsaus-
schusses zur Kenntnis zu geben. 

§ 9 
Prüfungsausschuss und Kolloquium 

(1) Hat der Promotionsausschuss gemäß § 8 die Zulassung zum Kolloquium beschlossen, 
so hat er unverzüglich einen Prüfungsausschuss zu bestellen. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

Nr. 1: die Gutachterinnen bzw. Gutachter, 

Nr. 2: eine gleiche Anzahl von Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern oder promo-
vierten Sachverständigen, darunter mindestens eine Hochschullehrerin bzw. ein Hochschul-
lehrer des Fachbereichs 11, die bzw. der im entsprechenden Fach lehrt und forscht, 

Nr. 3: zwei Mitglieder der Universität Bremen, die dem FB 11 zugeordnet sind, darunter 
mindestens ein wissenschaftlicher Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin. 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses gemäß Nr. 2 und 3 können von der Kandidatin bzw. 
vom Kandidaten vorgeschlagen werden. Die so Vorgeschlagenen können vom Promotions-
ausschuss nur mit Begründung abgelehnt werden. Bei Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses darüber, ob und mit welchem Prädikat der Bewerber zu promovieren ist, sind nur 
die Mitglieder nach Nr. 1 und 2 stimmberechtigt. Wird eine Bewerberin bzw. ein Bewerber 
aufgrund des Vorschlages der weiteren Gutachterin bzw. des weiteren Gutachters nach § 8 
Abs. 3 Satz 6 zum Kolloquium zugelassen, kann die Gutachterin bzw. der Gutachter, die 
bzw. der die Ablehnung der Dissertation vorgeschlagen hat, auf die weitere Mitwirkung im 
Verfahren verzichten. Die Gutachterin bzw. der Gutachter, die bzw. der die Annahme der 
Dissertation abgelehnt hat, sich jedoch nicht durchsetzen konnte, ist bei der Veröffentlichung 
der Dissertation nicht mit zu nennen. 

(3) Zum Mitglied gemäß Nr. 2 kann auch eine Fachhochschulprofessorin oder ein Fachhoch-
schulprofessor bestellt werden, die bzw. der die Voraussetzungen gemäß § 65 Abs. 3 S. 3 
BremHG erfüllt. 

(4) Der Prüfungsausschuss setzt das universitätsöffentliche Kolloquium über die Dissertation 
im Benehmen mit der bzw. dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses an. 

(5) Das Kolloquium von mindestens 60 und höchstens 90 Minuten Dauer erstreckt sich au-
ßer auf die Verteidigung der Dissertation auf ausgewählte Probleme des Fachs und angren-
zender Gebiete. Die Vortragsdauer ist dabei auf maximal 30 Minuten beschränkt. Die Gut-
achten sind in das Kolloquium einzubeziehen. Stellungnahmen gemäß § 8 Abs. 8 werden 
insoweit in das Kolloquium einbezogen, als ein Mitglied des Prüfungsausschusses oder die 
Bewerberin bzw. der Bewerber sie zum Gegenstand der Diskussion macht. 
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(6) Unmittelbar nach dem Kolloquium entscheidet der Prüfungsausschuss in nichtöffentlicher 
Sitzung über die Bewertung des Kolloquiums. Die Bewertung erfolgt mit einem der folgenden 
Prädikate: 

 Summa cum laude  (entspricht einer herausragenden, ausgezeichneten Leistung (0)) 
 Magna cum laude (entspricht einer sehr guten Leistung (1)) 
 Cum laude (entspricht einer guten Leistung (2)) 
 Rite  (entspricht einer befriedigenden Leistung (3)) 
 Non sufficit  (entspricht nicht bestanden (4)). 

Nach einer allgemeinen Aussprache über das Kolloquium erteilt jedes Mitglied des Prü-
fungsausschusses eine eigene Bewertung. Die Gesamtbewertung errechnet sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Bei der Berechnung der Gesamtbewertung 
wird lediglich die erste Stelle hinter dem Komma ohne Rundung berücksichtigt.  

(7) Im Anschluss daran entscheidet der Prüfungsausschuss über die Promotion. Es werden 
nur die Gutachten mit positiver Entscheidung über die Annahme berücksichtig. Ein ableh-
nendes Gutachten nach § 8 Abs. 2 wird dabei nicht berücksichtigt.  

Liegen zwei positive Gutachten gemäß § 8 Abs. 2 vor, so ergibt sich die Bewertung der Pro-
motion aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der beiden Gutachten und der 
Gesamtbewertung des Kolloquiums. Dabei gilt die Rundung nach Absatz 6. Die Bewertung 
summa cum laude ist nur möglich, wenn beide schriftlichen Gutachten mindestens die Note 
"magna cum laude" tragen und der Prüfungsausschuss die Bewertung "summa cum laude" 
einstimmig beschlossen hat. 

Entsprechend wird das Prädikat für die Gesamtleistung wie folgt ermittelt:  

 0,0 bis 0,7:  summa cum laude, 
 0,8 bis 1,5:  magna cum laude, 
 1,6 bis 2,5:  cum laude, 
 2,6 bis 3,0:  rite, 
 über 3,0:  non sufficit. 

(8) Die Mitglieder des Promotionsausschusses sind berechtigt, an der nichtöffentlichen Sit-
zung zur Bewertung des Kolloquiums teilzunehmen. 

(9) Innerhalb von zwei Wochen nach dem Kolloquium erstattet der Prüfungsausschuss dem 
Promotionsausschuss einen schriftlichen Bericht. Der Bericht enthält die Gutachten, gege-
benenfalls Stellungnahmen der Gutachterinnen bzw. Gutachter aufgrund des Kolloquiums, 
sowie eine zusammenfassende Darstellung des Verlaufs und des Ergebnisses des Kolloqui-
ums mit einer Stellungnahme des Prüfungsausschusses dazu, ob und mit welchem Prädikat 
die Bewerberin bzw. der Bewerber zu promovieren ist und ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang die Dissertation vor der Veröffentlichung zu überarbeiten ist. Die Stellung-
nahme, ob und mit welchem Prädikat die Bewerberin bzw. der Bewerber zu promovieren ist, 
bedarf der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Prüfungsausschusses. 

(10) Ist eine Dissertation zu überarbeiten, entscheidet der Promotionsausschuss gemäß § 10 
Abs. 1 erst, wenn der Prüfungsausschuss die Überarbeitung bestätigt hat. Der Prüfungsaus-
schuss kann mit der Überprüfung und der Bestätigung der Überarbeitung eine Gutachterin 
bzw. einen Gutachter oder die Gutachtenden insgesamt beauftragen; in Zweifelsfällen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss schlägt einen Zeitraum für die 
Überarbeitung der Dissertation vor, der in der Regel nicht länger als sechs Monate sein soll. 
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§ 10 
Entscheidung über die Promotion 

(1) Der Promotionsausschuss entscheidet aufgrund des Berichts über die Promotion. Er ist 
dabei unbeschadet der Regelung in Absatz 3 an die Stellungnahme nach § 9 Abs. 9 gebun-
den.

(2) Hat der Promotionsausschuss Bedenken gegen den Bericht des Prüfungsausschusses, 
so fordert er den Prüfungsausschuss unter Angabe seiner Bedenken zu einer Überprüfung 
auf. Bei entsprechenden Beschlüssen haben nichtpromovierte Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses nur beratendes Stimmrecht. 

(3) Hat der Promotionsausschuss Bedenken gegen das Verfahren und räumt der Prüfungs-
ausschuss diese Bedenken nicht aus, so kann der Promotionsausschuss nach einer Stel-
lungnahme des Widerspruchsausschusses einen neuen Prüfungsausschuss gemäß § 9 be-
stellen und ein erneutes Kolloquium ansetzen. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn der Prüfungsausschuss den Bericht gemäß § 9 Abs. 9 
nicht fristgemäß vorlegt und eine Mahnung des Promotionsausschusses erfolglos ist. 

§ 11 
Ungültigkeit der Promotionsleistungen 

Ergibt sich vor der Aushändigung der Promotionsurkunde, dass der Bewerber/die Bewerbe-
rin beim Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen oder bei den Promotionsleistungen eine 
Täuschung begangen hat oder dass wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung irrtüm-
lich angenommen worden sind, so sind die Promotionsleistungen durch Beschluss des Pro-
motionsausschusses für ungültig zu erklären. 

§ 12 
Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Die Dissertation ist als Buch, in einer Zeitschrift, als vervielfältigtes Manuskript oder in 
elektronischer Form zu veröffentlichen. Hierzu hat die Verfasserin bzw. der Verfasser über 
die für die Durchführung des Promotionsverfahrens hinaus erforderlichen Dissertations-
exemplare unentgeltlich an die Staats- und Universitätsbibliothek abzuliefern: 

• dreißig Exemplare in Buch- oder Fotodruck zum Zweck der Verbreitung durch die Uni-
versität oder 

• zehn Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit 
dem Nachweis der Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verleger 
mit einer Mindestauflage von 150 Exemplaren, oder zusammen mit dem Nachweis der 
Verbreitung durch einen gewerblichen Verleger im Book-on-Demand-Verfahren, wobei 
die Veröffentlichung als Dissertation unter Angabe des Promotionsortes auf der Rücksei-
te des Titelblattes auszuweisen ist oder 

• drei Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit 
dem Nachweis der Veröffentlichung der Dissertation in Zeitschriften bzw. einer Schriften-
reihe oder 

• drei Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit 
der Mutterkopie eines Mikrofiches und 30 weiteren Mikrofiche-Kopien, wobei die drei 
Exemplare dann an den Promotionsausschuss weitergeleitet werden. In diesem Fall 
überträgt die Verfasserin bzw. der Verfasser der Staats- und Universitätsbibliothek das 
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Recht, weitere Kopien in Form von Mikrofiches von seiner Dissertation herzustellen und 
zu verbreiten oder 

• fünf Exemplare auf alterungsbeständigem, holz- und säurefreiem Papier zusammen mit 
einer elektronischen Version, die der "Richtlinie zur Abgabe von elektronischen Publika-
tionen" der Staats- und Universitätsbibliothek in der jeweils gültigen Fassung entspricht. 
In diesem Falle überträgt die Verfasserin bzw. der Verfasser der Staats- und Universi-
tätsbibliothek Bremen, der Deutschen Bibliothek (DDB) in Frankfurt/Leipzig und gegebe-
nenfalls der DFG-Sondersammelgebietsbibliothek das Recht, die elektronische Version 
in Datennetzen zu veröffentlichen. 

(2) Die Dissertation kann in überarbeiteter oder gekürzter Fassung veröffentlicht werden. 
Über die Überarbeitung bzw. die Kürzung der Dissertation ist zwischen der Verfasserin bzw. 
dem Verfasser und der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden der Prüfungskommission oder 
einem von diesem beauftragten Mitglied der Prüfungskommission Einvernehmen herzustel-
len. Wird die Dissertation in überarbeiteter bzw. gekürzter Fassung veröffentlicht, so hat die 
Veröffentlichung einen Hinweis über den Umfang der Überarbeitung bzw. der Kürzung zu 
enthalten. 

§ 13 
Führung und Aberkennung des Doktorgrades 

(1) Über den erfolgreichen Abschluss des Promotionsverfahrens wird eine von der Rektorin 
bzw. dem Rektor und von der Dekanin bzw. dem Dekan des Fachbereichs 11 zu unterzeich-
nende Urkunde ausgestellt. 

(2) Der Doktorgrad darf erst nach Aushändigung der Promotionsurkunde geführt werden. 

(3) Die Aushändigung der Promotionsurkunde erfolgt, wenn die Dissertation nach § 12 veröf-
fentlicht ist. 

(4) Der Doktorgrad kann nur aberkannt werden, wenn sich herausstellt, dass er durch Täu-
schung erlangt worden ist. Über die Aberkennung entscheidet der Fachbereichsrat durch 
Beschluss. Vor der Beschlussfassung ist der/dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu geben. 

§ 13a 
Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Universität 

(1) Promotionsverfahren können auch in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen deut-
schen oder ausländischen Universität durchgeführt werden, wenn mit der anderen Universi-
tät eine Vereinbarung über die gemeinsame Betreuung des Promotionsvorhabens getroffen 
worden ist, der der Promotionsausschuss zugestimmt hat. 

(2) Für die Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Universität gelten, soweit 
im Folgenden keine besonderen Bestimmungen getroffen sind, die Bestimmungen dieser 
Ordnung entsprechend. 

(3) Die Vereinbarung gemäß Abs. 1 regelt, 

• wer jeweils in den beiden Universitäten die Dissertation betreut, 
• wechselseitige Studienaufenthalte der Doktorandin bzw. des Doktoranden, 
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• an welcher Universität die mündliche Promotionsleistung zu erbringen ist, 
• die Zusammensetzung der Prüfungskommission und dass Betreuerinnen bzw. Betreuer 

und Gutachterinnen bzw. Gutachter aus jeder der Universitäten dieser Kommission als 
Prüferinnen bzw. Prüfer angehören, 

• in welcher Sprache die Dissertation und die Zusammenfassungen vorzulegen sind, 
• welchen Doktorgrad im Fall des erfolgreichen Abschlusses die beiden Universitäten ver-

leihen. 

(4) Die Zulassung an der Universität Bremen zum Promotionsverfahren in gemeinsamer Be-
treuung setzt voraus, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Promotion an beiden Universitäten erfüllt. 

(5) Wenn die Landessprache an der anderen Universität nicht die deutsche Sprache ist, 
kann die Dissertation in dieser Landessprache vorgelegt werden, sofern sie eine Zusammen-
fassung in deutscher Sprache aufweist. In der Vereinbarung nach Abs. 3 kann festgelegt 
werden, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Dissertation in einer anderen als der 
deutschen Sprache und der Landessprache an der ausländischen Universität vorlegen darf; 
in diesem Fall sind Zusammenfassungen in deutscher Sprache und in der Landessprache 
der Partneruniversität vorzulegen. 

(6) Dem zu bestellenden Prüfungsausschuss gehören mindestens an: 

• die beiden Betreuer oder Betreuerinnen, 
• je ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin der anderen und der Universität 

Bremen; dies können auch die Gutachter oder Gutachterinnen sein. 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses aus der Universität Bremen werden von dem Pro-
motionsausschuss bestellt. Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen die Sprache, in 
der die Dissertation verfasst ist und die Sprache, in der das Kolloquium durchgeführt wird, in 
einem für die Mitwirkung am Kolloquium und der Beratung der Prüfungskommission erforder-
lichen Umfang beherrschen. In den Fällen, in denen die Regelungen der ausländischen Uni-
versität vorsehen, dass der Betreuer/die Betreuerin nicht Gutachter/Gutachterin sein darf, 
kann von § 13 a Abs. 6 in der Form abgewichen werden, dass anstelle der Betreu-
er/Betreuerinnen jeweils ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin der anderen und 
der Universität Bremen bestellt werden können. 

(7) Findet die mündliche Prüfungsleistung an der anderen Universität statt, müssen die Pro-
motionsleistungen auch nach Maßgabe der Regelungen dieser Ordnung bewertet werden. 
Die Beurteilung des Kolloquiums und die Bewertung der Dissertation erfolgen auch nach 
dem für die beteiligte andere Universität geltenden Recht. 

(8) Nach dem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens wird eine gemeinsam von beiden Uni-
versitäten ausgestellte und unterzeichnete Urkunde erteilt. Abweichend von Satz 1 kann von 
beiden Universitäten jeweils eine Urkunde ausgestellt werden, in denen der ausdrückliche 
Hinweis enthalten sein muss, dass es sich um eine Promotion in gemeinsamer Betreuung 
der beteiligten Universitäten handelt. Die Urkunde wird übergeben, wenn nachgewiesen 
wird, dass die Veröffentlichung der Dissertation erfolgt ist. 
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§ 14 
Allgemeine Verfahrensvorschriften, Rechte und Pflichten der Beteiligten 

Gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwVfG) vom 
15. November 1976 (Brem.GBI. S. 243) gelten für das Prüfungsverfahren die §§ 4 bis 13, 20 
bis 27, 29 bis 38, 40 bis 52, 79, 80 und 96 BremVwVfG. Für die Annahme als Doktorandin 
bzw. Doktorand und Antrag auf Zulassung zur Promotion gilt das Bremische Verwaltungsver-
fahrensgesetz ohne Einschränkung. 

§ 15 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft.  

Genehmigt durch den Rektor am 29.08.2011. 
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